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Antrag der Redaktionskommission* vom 11. Februar 2015

5109 b
Gesetz 
über Controlling und Rechnungslegung (CRG)
(Änderung vom . . . . . . . . . . . .; Beitragsschlüssel Sportfonds 
und Lotteriefonds)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom 9. Juli
2014 und der Finanzkommission vom 13. November 2014,

beschliesst:

I. Das Gesetz über Controlling und Rechnungslegung vom 9. Ja-
nuar 2006 (CRG) wird wie folgt geändert:

Sportfonds§ 62. Abs. 1 unverändert.
2 Der Fonds wird aus Gewinnanteilen der Sport-Toto-Gesellschaft

sowie 30 Prozent des Ertragsanteils der Genossenschaft Interkantonale
Landeslotterie gespiesen.

Abs. 3 unverändert.

II. Diese Gesetzesänderung untersteht dem fakultativen Refe-
rendum.

III. Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit dieser Gesetzes-
vorlage der folgende parlamentarische Vorstoss erledigt ist:

Motion KR-Nr. 270/2012 betreffend Mehr Mittel für den Sportfonds.

Zürich, 11. Februar 2015

Im Namen der Redaktionskommission
Der Präsident: Die Sekretärin:
Hans-Ueli Vogt Heidi Baumann

* Die Redaktionskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Hans-Ueli
Vogt, Zürich (Präsident); Linda Camenisch, Wallisellen; Rolf Steiner, Dietikon;
Sekretärin: Heidi Baumann.


